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Der Ausbruch des neuartigen SARS-CoV-2-Virus bzw. Coronavirus

(COVID-19) ist eine menschliche Trag�die mit erheblichen Beschr�nkun-

gen in allen Bereichen des Privat- und des Wirtschaftslebens. Im Kampf

gegen die COVID-19-Pandemie wurden drastische Maßnahmen von Re-

gierungen und Beh�rden zum Schutz des Gesundheitswesens in den

betroffenen L�ndern getroffen (z. B. Schließung von Freizeit- und Kultur-

einrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Gastronomiebetrieben

und Einzelhandelsgesch�ften, Verbot von Großveranstaltungen, Mes-

sen, Theater- und anderen Veranstaltungen, Errichtung von Sperrgebie-

ten, Erlass von Quarant�neanordnungen, Ausgangs- und Einreiseverbo-

ten sowie Grenzschließungen). Weitere Maßnahmen sind nicht ausge-

schlossen bzw. zu erwarten. In der Folge haben auch Unternehmen des

produzierenden Gewerbes Betriebe vor�bergehend eingestellt (z. B. gro-

ße Automobilhersteller ihre Produktion zum Schutz der Belegschaften

und auch wegen Schwierigkeiten in den Lieferketten). Dies hat erheb-

liche Einkommensverluste sowie Auswirkungen in direkt und indirekt

betroffenen Industriesektoren zur Folge sowohl auf der Angebots- als

auch der Nachfrageseite mit weiteren Folgewirkungen im Finanzwesen,

erheblichen Verwerfungen auf den Kapitalm�rkten und ersten Unter-

nehmensinsolvenzen.

I. Staatliche Hilfsmaßnahmen

Die Europ�ische Union (Corona Response Initiative), die deutsche

Bundesregierung (Schutzschild f�r Besch�ftigte und Unternehmen,

Corona Rettungsfonds bzw. Wirtschaftsstabilisierungsfonds) und di-

verse Landesregierungen (z.B. Rettungsfond Bayern f�r schutzw�rdi-

ge Unternehmen) haben f�r Unternehmer, Einzelunternehmer, ande-

re kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Kreditinstitute ver-

schiedene wirtschaftliche Unterst�tzungsmaßnahmen erlassen oder

sind dabei, die entsprechenden Programme zu schaffen.

Die gesetzliche Grundlage f�r die Unterst�tzungsmaßnahmen hat der

deutsche Gesetzgeber mittels eines Gesetzes zur Abmilderung der Fol-

gen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-

rensrecht („GAFCoV“) geschaffen.1 Flankiert wird das GAFCoV von

dem Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds

(Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz – WStFG).2 Der Bundestag hat

beide Gesetzentw�rfe am 25.3.2020 beschlossen, am 27.3.2020 hat der

Bundesrat seine Zustimmung erteilt und am selben Tag erfolgte die

Unterzeichnung der beiden Gesetze durch den Bundespr�sidenten so-

wie die Verk�ndung im Bundesgesetzblatt. Das GAFCoV tritt teilwei-

se mit R�ckwirkung vom 1.3.2020 in Kraft. �berblick, Aufbereitung

und rechtliche W�rdigung des GAFCoV und WStFG muss anderen

Ver�ffentlichungen vorbehalten bleiben.

II. Handlungsbedarf in Unternehmen

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Verbreitung des Virus ist

damit zu rechnen, dass weitere Maßnahmen ergriffen oder bestehen-

de Maßnahmen versch�rft werden. Das prim�re Ziel der Maßnah-

men, die bisweilen kontrovers in Wissenschaft, Politik, den Medien

und der �ffentlichkeit diskutiert werden, ist die Verlangsamung und/

oder Eind�mmung der Ausbreitung des Virus, um einen Zusammen-

bruch des Gesundheitswesens zu verhindern. Wir erwarten, dass diese

Maßnahmen und die unvermeidliche Abwesenheit von Mitarbeitern

kurz- bis mittelfristig die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Ge-

sch�fte betreiben und ihre Risiken managen, weiter erheblich beein-

flussen werden. Dar�ber hinaus d�rften die Betriebseinstellungen

und der R�ckgang der Nachfrage bei fortlaufenden Fixkosten bei Un-

ternehmen aller Gr�ßen in kurzer Zeit erhebliche Schwierigkeiten im

Absatz, in den Lieferketten und Liquidit�tsengp�sse ausl�sen.

Der Umfang und die Dauer vieler dieser Maßnahmen sind noch weit-

gehend unbekannt und kaum absehbar. Sie werden von Land zu Land

und von Region zu Region unterschiedlich sein. Die COVID-19-Krise

stellt damit erhebliche Herausforderungen an den unternehmerischen

Alltag im Allgemeinen, insbesondere an den Schutz der Belegschaften,

bestehende Gesch�fts- und Kundenbeziehungen, laufende M&A-, Ka-

pitalmarkt-, Finanzierungs- und Umstrukturierungstransaktionen.

Als Folge dieser Krise k�nnen sich aber auch neue Gesch�ftschancen

und Investitionsm�glichkeiten ergeben (z.B. im Onlinehandel, in der

Tele-Medizin).

Die Gesch�ftsleitungen der Unternehmen sind gesetzlich im Rahmen

ihrer Sorgfaltspflichten gehalten, auf die Krise entsprechend zu rea-

gieren (§§ 93 Abs. 1 AktG, 43 Abs. 1 GmbHG). In erster Linie stehen

dabei die �berpr�fung von Risikomanagement-, Business Continui-

ty- und Notfallpl�nen, erforderliche Anpassungen sowie deren Um-

setzung, um die bestehenden Risiken zu minimieren, unmittelbare

Priorit�ten anzugehen und dabei neben dem Schutz der Belegschaften
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* Die nachfolgende Checkliste wurde erstellt von einem Team aus Rechtsanw�lten von
McDermott Will & Emery in M�nchen, D�sseldorf und Frankfurt a. M. Besonderer Dank
f�r die wertvollen Beitr�ge und Recherchen geb�hrt: Benedikt Glossner, Frank Weiss, Ro-
bert Feind, Sebastian Gerstner, Dr. Uwe Goetker, Dr. Gudrun Germakowski, Dr. Simon Weiß,
Dr. Bj�rn Biehl, Franziska Leubner, Andrea Stockhorst, Claus F�rber, Dr. Deniz Tschammler,
Dr. Karolin Hiller und Dr. Gregor Lamla. Dar�ber hinaus enth�lt die Checkliste Anmerkun-
gen und Erg�nzungen von Kollegen bei McDermott Will & Emery in New York, London
und Paris.

1 Vgl. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz-
und Strafverfahrensrecht (BGBl. I, S. 569).

2 Vgl. Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Wirtschaftsstabilisie-
rungsfondsgesetz – WStFG) (BGBl. I, S. 543), Vgl. dazu: Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, Rena-
te Prinz, Daniel von Brevern und Andrea Stockhorst (alle McDermott Will & Emery, Frank-
furt a. M., D�sseldorf), Gastbeitrag in der B�rsenzeitung vom 25.3.2020, Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds f�ngt Sch�den ab, S. 6.
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die Gesch�ftskontinuit�t und die finanzielle Stabilit�t der Unterneh-

men sicherzustellen.

III. COVID-19 Checkliste (Deutschland)

Die folgende Checkliste wurde als Hilfestellung f�r Gesch�ftsleitun-

gen und Beteiligungsmanager von Unternehmen sowie Beteiligungs-

gesellschaften und Private Equity Funds erstellt. Sie richtet sich an in

Deutschland t�tige Unternehmen. Um Fragen im Zusammenhang

mit COVID-19 und dem sich st�ndig wandelnden Umfeld beantwor-

ten zu k�nnen, sind agile L�sungen und maßgeschneiderte Antwor-

ten erforderlich, die die geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorgaben

in den jeweiligen L�ndern sowie die j�ngsten Entwicklungen ber�ck-

sichtigen. Im Rahmen dieser Ver�ffentlichung ist die Ber�cksichti-

gung der Vorschriften und Gesetze anderer L�nder nicht leistbar.

Die Ausbreitung von COVID-19 schreitet z�gig voran und die

Checkliste kann daher schnell �berholt sein. Sie ber�cksichtigt Best

Practices und �berlegungen zur Bew�ltigung der Herausforderun-

gen im Zusammenhang mit COVID-19 mit dem Stand vom

31.3.2020. Diese Checkliste kann lediglich als erste, allgemeine In-

formation dienen und insbesondere nicht die konkrete rechtliche

Beratung ersetzen.

1. Allgemeines Krisenmanagement –
Funktions�bergreifende COVID-19-Task Force

Schaffung einer besonderen Task Force, die dem CEO oder dem

Vorstand untersteht und Vertreter aller wichtigen Gesch�ftsbereiche

und Stabsabteilungen (einschließlich Personal, Beschaffung, IT, Fi-

nanzen, Rechnungswesen, Controlling, Kommunikation/Investor

Relations und Recht) umfasst, sowie alle f�r das Gesch�ft wesent-

lichen L�nder und Regionen abdeckt und als zentraler Ansprech-

partner in der Krise zust�ndig ist und unternehmensweit alle CO-

VID-19 bezogenen Anfragen und Projekte b�ndelt. �bertragung

der Verantwortung f�r:

a) Pr�fung, �berwachung und Management der Entwicklung und

der Auswirkungen von COVID-19, einschließlich der Einhaltung von

durch staatliche Stellen und lokale Beh�rden erlassenen Gesetze, Ver-

ordnungen, Verf�gungen sowie Richt- und Leitlinien.

b) Risikomanagement- und Krisenplanung, einschließlich Aufrechter-

haltung des Gesch�ftsbetriebs, Management der Belegschaften sowie

branchen- und gesch�ftsbereichsspezifische Risikominimierung und

Koordinierung der Umsetzung.

c) Zentrale Koordination und Kommunikation von Sicherheitsmaß-

nahmen und Notfallpl�nen mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten,

Outsourcing-Anbietern, Kreditgebern, (Aufsichts-) Beh�rden und an-

deren wichtigen Stakeholdern des Unternehmens.

d) Pr�fung der Hinzuziehung externer Berater zur Erweiterung der

spezifischen Fachkompetenz (z.B. Recht und Steuern) sowie zur Ein-

sparung wertvoller interner Ressourcen.

2. Allgemeines Krisenmanagement –
Business Continuity Plan

a) Erstellung und/oder Aktualisierung eines individuellen Plans zur

Betriebskontinuit�t („Business Continuity Plan – BCP“) mit mehre-

ren Krisenszenarien. Diese k�nnen von dem Ausfall einzelner Perso-

nen, Lieferanten oder Funktionen bis hin zur vollst�ndigen Einstel-

lung des Betriebs reichen.

b) Durchf�hrung von Stress-Tests bei allen Gesellschaften der Unter-

nehmensgruppe bzw. Portfoliounternehmen und Ableitung von

Handlungsmaßnahmen.

3. Belegschaft und arbeitsrechtliche �berlegungen –
Sch�tzen Sie Ihre Mitarbeiter

a) Pr�fung, �berwachung und Einhaltung der WHO-Richtlinien

sowie der Vorschriften und Leitlinien, die von staatlichen Stellen

und lokalen Beh�rden (einschließlich des Center for Disease Cont-

rol and Prevention in den Vereinigten Staaten (CDC)), im Hin-

blick auf Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern erlassen wer-

den.

b) Pr�fung, �berwachung und Einhaltung der von staatlichen Stel-

len/Beh�rden angeordneten Meldepflichten; Ergreifung aller erforder-

lichen Eingrenzungsmaßnahmen.

c) Pr�fung und Ber�cksichtigung aller Rechte und Pflichten des

Unternehmens aus bestehenden Arbeits- und Tarifvertr�gen sowie

arbeitsrechtlichen Bestimmungen, einschließlich Datenschutz, im

Zusammenhang mit Maßnahmen im Rahmen der COVID-19

Krise.

d) Erlass neuer Richtlinien zur Vermeidung der Ausbreitung von

COVID-19 (ggf. Anpassung von bestehenden Betriebsvereinbarun-

gen und Tarifvertr�gen) und klare Kommunikation mit den Be-

sch�ftigten:

aa) Ziehen Sie die vor�bergehende Einf�hrung flexibler Arbeits- und

Heimarbeitsregelungen in Betracht. Aus dem Gebot der R�cksicht-

nahme und seinen Treuepflichten kann sich f�r den Arbeitgeber im

Einzelfall (z.B. auch dann, wenn der Arbeitnehmer nur leichte Erk�l-

tungssymptome zeigt) das Recht ergeben, mobiles Arbeiten anzuord-

nen, wenn er dies technisch m�glich macht.

bb) Pr�fen Sie Unternehmensrichtlinien bez�glich Heimarbeit und

anderer Arbeitsregelungen. Erw�gen Sie zus�tzliche Schulungen f�r

Mitarbeiter, die normalerweise nicht von zu Hause aus arbeiten. Stat-

ten Sie die Mitarbeiter mit der hierf�r erforderlichen technischen

Ausr�stung aus (z.B. Laptops).

cc) Anweisung (soweit gesetzlich zul�ssig) und/oder Bitte an die Mit-

arbeiter, ihre Arbeitsmittel und -ger�te am Ende jedes Arbeitstages

mit nach Hause zu nehmen.

dd) Erw�gen Sie, Fieberthermometer f�r freiwillige Selbstmessungen

von Mitarbeitern zur Verf�gung zu stellen oder Gesundheitsuntersu-

chungen und Fiebermessungen f�r Mitarbeiter anzubieten bzw. (so-

weit gesetzlich zul�ssig) durchf�hren zu lassen.

ee) �berlegen Sie, ob die Mitarbeiter angewiesen werden sollten

(soweit dies gesetzlich zul�ssig ist) und/oder ob es ihnen gestattet

werden sollte, von zu Hause zu arbeiten, wenn Familien- oder

Haushaltsangeh�rige mit COVID-19 infiziert sind oder sich ander-

weitig in Selbstisolierung befinden. Ebenso sollte, wenn m�glich,

verfahren werden, wenn der Mitarbeiter von nicht privaten Reisen

zur�ckkehrt.

ff) Beschr�nken oder verbieten Sie Gesch�ftsreisen und vermeiden Sie

pers�nliche Treffen. Organisieren Sie die Arbeit in kleineren Arbeits-

gruppen und st�rken Sie „virtuelle“ Besprechungsl�sungen (z.B. Vi-

deokonferenzen).

gg) Verpflichtung der Mitarbeiter, das Unternehmen �ber eine m�g-

liche Exposition gegen�ber COVID-19 zu informieren (z.B. Aufent-

halt in einem Hochrisikogebiet), soweit dies datenschutzrechtlich zu-

l�ssig ist. Teilen Sie den Mitarbeitern die Ansprechpartner im Unter-
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nehmen mit, die in einem solchen Fall benachrichtigt werden m�s-

sen.

hh) Aufkl�rung �ber das Infektionsrisiko und Bereitstellung von Aus-

r�stung und Hilfsmitteln, um das Risiko zu minimieren.

ii) Erw�gen Sie, private Notfallnummern (ggf. auch von Angeh�ri-

gen) auf freiwilliger Basis einzuholen, damit in jedem Fall ein er-

forderliches Minimum an Kommunikation sichergestellt werden

kann.

e) Treffen Sie Vorkehrungen, damit essentielle Gesch�ftsfunktionen

aufrechterhalten werden k�nnen, selbst wenn ein wesentlicher Teil

des Personals fehlt (z.B. Verlegung von Mitarbeitern aus Hochrisiko-

gebieten, Hinzuziehung weiteren Personals, Erweiterung des Kreises

der Personen mit Vertretungsbefugnis, Ausstattung leitender Mitar-

beiter mit Vollmachten).

f) Erw�gung von back-up-Vorkehrungen und Alternativen f�r

Schl�sselpersonen/-funktionen, zur Sicherstellung der Aufrechterhal-

tung der Corporate Governance.

g) Anordnung von Kurzarbeit sowie Beantragung von Kurzarbeiter-

geld.

h) Sicherstellung, dass die Strategien, Richtlinien, Maßnahmen und

Mitteilungen des Unternehmens (i) im Hinblick auf den Gesund-

heits- und Sicherheitsschutz verh�ltnism�ßig sind, (ii) nachhaltig sind

und (iii) nicht gegen Antidiskriminierungsgesetze und Datenschutz-

bestimmungen verstoßen.

4. Regulatorische Angelegenheiten
a) Ermittlung der jeweils zust�ndigen Beh�rden (insbesondere Ge-

sundheitsamt und andere f�r den Gesch�ftsbetrieb wesentliche Beh�r-

den) und Kontaktdaten der entsprechenden Ansprechpartner, ein-

schließlich Ersatzansprechpartner, damit die Kommunikation mit

den Beh�rden in jedem Fall gew�hrleistet ist.

b) Vorbereitung, Koordination und Kommunikation mit Beh�rden zur

richtigen Zeit zur Diskussion m�glicher Eind�mmungsmaßnahmen,

(befristeter) Schließungen von Standorten und/oder Betriebsteilen,

Quarant�ne oder �nderungen von Betriebsabl�ufen. Ggf. Information

der Beh�rden �ber Vorlaufzeiten f�r die Reduzierung der Produktion

oder anderer kritischer betrieblicher Abl�ufe und/oder Aktivit�ten.

c) Ausstellung von entsprechenden Bescheinigungen f�r Schl�sselan-

gestellte, damit diese auch im Falle einer Ausgangssperre ohne Prob-

leme an ihren Arbeitsplatz gelangen k�nnen. Im Gegensatz zu

Deutschland ist das Mitf�hren einer solchen Bescheinigung in einigen

anderen europ�ischen L�ndern bereits obligatorisch.

d) Treffen von Vorkehrungen, um (Teil-)Betriebseinstellungen zu ver-

meiden oder deren Folgen abzumildern bzw. Verlegung von Aktivit�-

ten in Niedrigrisikogebiete.

e) Aktualisierung von Notfallpl�nen und Betriebsfortsetzungspl�nen.

f) Pr�fung, ob die Eingrenzung, Schließung oder �nderung des Be-

triebs Berichtspflichten an Beh�rden ausl�st. Ermittlung der zust�n-

digen Beh�rden und Abstimmung mit dem hierf�r zust�ndigen Per-

sonal.

g) Ber�cksichtigung von Verz�gerungen bei beh�rdlichem Handeln,

beispielsweise bei der Erteilung von Genehmigungen.

h) Regelm�ßige Pr�fung von beh�rdlichen Reisebeschr�nkungen.

i) Regelm�ßige Pr�fung von beh�rdlichen Zoll- und Außenwirt-

schaftsbeschr�nkungen.

j) Regelm�ßige Pr�fung von industrie- und sektorspezifischen Ent-

wicklungen und regulatorischen Neuerungen, insbesondere in den

Bereichen Kredit- und Finanzwesen, Lebensmittelproduktion und

-verkauf sowie Healthcare und Life Sciences.

k) Antizipierung weiterer m�glicher kurz- und/oder langfristiger re-

gulatorischer �nderungen sowie Pr�fung, ob diese �nderungen Risi-

ken oder Chancen darstellen und dementsprechende Vorbereitung

hierauf.

5. Einkaufs- und Kundenvertr�ge/
Lieferkettenunterbrechungen

a) Allgemein
aa) Identifizierung und Abmilderung von potentiellen St�rungen und

Schwachstellen in der Lieferkette durch Eingrenzungsmaßnahmen

(Lockdown), Fabrik- und Betriebsschließungen, Reisebeschr�nkun-

gen oder Abwesenheit von Mitarbeitern, Quarant�nemaßnahmen

oder Ausgangssperren.

bb) Erw�gung kurzfristiger �nderungen der Lieferketten- und Logis-

tikmodelle, um Unterbrechungen zu vermeiden (z.B. Qualifizierung

alternativer Ersatzlieferanten und Produktionsalternativen) und gege-

benenfalls Kosten zu sparen (z.B. Stornierung von nicht betriebsnot-

wendigen Bestellungen).

cc) Bewertung und Ber�cksichtigung der Auswirkungen auf die Lie-

ferf�higkeit der Lieferanten und die Bonit�t der Kunden.

dd) Erw�gung von Stundungsvereinbarungen mit Lieferanten zur

Optimierung der eigenen Zahlungsf�higkeit. Vorbereiten auf ebensol-

che Anfragen seitens der eigenen Kunden.

ee) Einf�hrung von Lieferung gegen Vorkasse bei ausfallgef�hrdeten

Kunden.

ff) Pr�fung der vertraglichen Vereinbarungen, um Rechte und

Pflichten des Unternehmens zu ermitteln, die sich in Anbetracht

von Produktions- oder Lieferverz�gerungen oder wegen Nichterf�l-

lung ausstehender Verpflichtungen (bspw. auch in Franchisevertr�-

gen) ergeben (z.B. Verzug, „cross-default“, Mitteilungs- und K�ndi-

gungsanforderungen) und alle damit verbundenen Folgen einer Ver-

tragsverletzung, einschließlich der Bestimmungen zur Streitbeilegung

und der m�glichen Anwendbarkeit des �bereinkommens der Ver-

einten Nationen �ber Vertr�ge �ber den internationalen Warenkauf

(CISG).

gg) Insbesondere �berpr�fung von wesentlichen Vertr�gen im Hin-

blick auf Klauseln zur h�heren Gewalt (sog. „force majeure“-Klau-

seln). Je nach Ausgestaltung einer solchen Klausel, kann die Aus-

breitung von COVID-19 einen Fall der h�heren Gewalt darstellen,

auch wenn Epidemien in solchen Klauseln selten ausdr�cklich er-

w�hnt werden. Nachdem die WHO bereits den Internationalen Ge-

sundheitsnotstand ausgerufen und das Ausw�rtige Amt eine welt-

weite Reisewarnung ausgerufen hat, ist eine solche Annahme auch

nicht fernliegend (Epidemien werden beispielsweise auch in der Ge-

setzesbegr�ndung zum Reisevertrag als m�gliche F�lle h�herer Ge-

walt genannt).

hh) Nutzung alternativer Kommunikationsmittel (z.B. Videokonfe-

renz) mit Kunden und Lieferanten.

ii) Erw�gung kurzfristiger Marketing- und Verkaufsmaßnahmen als

Reaktion auf Nachfrageschocks.

jj) Fr�hzeitige Mitteilung an den jeweiligen Vertragspartner, wenn zu

bef�rchten ist, dass sich die Ausbreitung von COVID-19 auf die Ver-

tragsbeziehung auswirken kann. Die Vertragspartner sollen dadurch

in die Lage versetzt werden, gegebenenfalls rechtzeitig schadensmin-

dernde Maßnahmen ergreifen zu k�nnen.
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b) Outsourcing-/IT-Vertr�ge
aa) Sicherstellung der Erreichbarkeit von Outsourcing-Anbietern und

vergleichbaren gesch�ftskritischen Dienstleistern, insbesondere im Be-

reich IT.

bb) Abstimmung von arbeitsrechtlichen und tats�chlichen Maßnah-

men (vgl. Ziff. 3) im Hinblick auf die f�r das Unternehmen einge-

setzte Belegschaft des Anbieters.

cc) �berpr�fung, ob Business-Continuity-Pl�ne vorhanden und ak-

tuell sind. Pr�fung der Vertr�ge auf Step-In-Rechte (Ersatzvornahme)

und Eruierung, ob das Unternehmen faktisch in der Lage w�re, diese

auch auszu�ben.

dd) �berpr�fung, ob vereinbarte Beistellungen vom Unternehmen

weiterhin erbracht werden k�nnen.

ee) Erw�gung einer Verschiebung von Transition- und Transforma-

tions-Projekten oder anderer wesentlicher �nderungen der Out-

sourcing-Leistungen in Abstimmung mit dem Outsourcing-Anbie-

ter.

ff) �berpr�fung, ob die Leistungsbeschreibung den ge�nderten An-

forderungen angepasst werden muss. Insbesondere �berpr�fung von

IT-Outsourcing-Vertr�gen, ob Dienste und zus�tzliche Kapazit�ten

f�r Heimarbeit abgedeckt sind oder abgedeckt werden k�nnen. Pr�-

fung der Outsourcing-Vertr�ge auf geeignete �nderungs- und Anpas-

sungsklauseln.

gg) Pr�fung der Laufzeit der Vertr�ge und von einseitigen oder ein-

vernehmlichen Verl�ngerungsm�glichkeiten und K�ndigungsrechten,

um den Wechsel des Dienstleisters w�hrend der Krise zu vermeiden.

hh) �berpr�fung der vertraglichen Regelungen zur Zuweisung knap-

per Ressourcen (MFN-Klauseln).

6. Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht
a) Coronavirus/COVID-19 und M&A
aa) Rechnen Sie mit Verz�gerungen, einschließlich Problemen, die

sich aus einer vertieften Due-Diligence-Pr�fung, einer eingeschr�nk-

ten Verf�gbarkeit von Akquisitionsfinanzierungen, Warranty & In-

demnity (W&I) Versicherungen und l�ngeren Kaufpreisverhandlun-

gen ergeben, insbesondere in den betroffenen Sektoren. Es ist davon

auszugehen, dass Ausschl�sse f�r auf COVID-19 zur�ckzuf�hrende

Sch�den in W&I-Policen aufgenommen werden.

bb) Durchf�hrung einer erweiterten Due Diligence (sog. „enhanced

Due Diligence“) mit einem risikobasierten Ansatz f�r direkt (z.B. Re-

tail, Reise- und Tourismusindustrie) und indirekt betroffene Sektoren

(z.B. mit Betrieben, Lieferketten oder Kunden in Hochrisikogebieten

oder Sperrzonen). Die g�ngigen Legal Due Diligence Fragenlisten sind

insbesondere um folgende Fragen zu erg�nzen:

(1) Welche Ver�nderungen haben oder werden sich durch COVID-19

im normalen Gesch�ftsbetrieb ergeben? Mit welchen Auswirkungen

ist zu rechnen (direkt oder indirekt)?

(2) Ist das Unternehmen noch in der Lage, seine Betriebsstandorte

weiter zu betreiben, oder mussten Mitarbeiter gezwungen werden,

von zu Hause aus zu arbeiten?

(3) Wurde im Unternehmen ein Business Continuity Plan aufgestellt

und/oder aktualisiert? Waren Vertragsparteien nicht in der Lage, ihre

vertraglichen Verpflichtungen zu erf�llen?

(4) Hat es St�rungen in der Lieferkette und im Vertriebsnetz des Un-

ternehmens gegeben? Bitte nennen Sie Details �ber die F�higkeit des

Unternehmens, weiterhin rechtzeitig Nachschub zu beziehen und

Kunden zu beliefern.

(5) Ist der Versand von Produkten durch Logistikservice Provider si-

chergestellt?

(6) Hat ein Zulieferer das Unternehmen dar�ber informiert, dass er

beabsichtigt oder gezwungen ist, seine Gesch�ftsbeziehung mit dem

Unternehmen zu �ndern? Gibt es Streitigkeiten mit Lieferanten?

(7) Hat das Unternehmen als Reaktion auf den Ausbruch von CO-

VID-19 Vorkehrungen getroffen, Stresstests durchgef�hrt oder einen

Business Continuity Plan aufgestellt? Welche Schritte hat das Unter-

nehmen im Hinblick auf die Betriebskontinuit�t unternommen?

Wurden Standorte geschlossen? Welche Folgen h�tte es, wenn eine er-

hebliche Anzahl an Mitarbeitern unter Quarant�ne gestellt oder von

zu Hause aus arbeiten w�rde?

(8) Wie ist sichergestellt, dass das IT-System des Unternehmens den

gesteigerten Anforderungen u. a. durch den Anstieg von Home Office

stand h�lt?

(9) Hat oder wird COVID-19 ihrer Meinung nach den Wert des Un-

ternehmens beeinflussen?

(10) Wird das Unternehmen seine Gewinnerwartungen aufgrund der

COVID-19 Ausbreitung anpassen m�ssen? Wie wirkt sich die Aus-

breitung von COVID-19 auf die Prognosen f�r die n�chsten Monate

aus? Was sind die zu erwartenden l�ngerfristigen Auswirkungen?

(11) Hat das Unternehmen durch die COVID-19 Ausbreitung strategi-

sche Pl�ne (einschließlich �bernahmen, Ver�ußerungen, Umstruktu-

rierungen, Expansionen, etc.), Investitionen, Implementierungen oder

Stresstests, oder �hnliches ge�ndert oder verz�gert? Ist dies zu erwarten?

(12) Welche weiteren Maßnahmen planen Sie als Eigent�mer des Un-

ternehmens als Reaktion auf die COVID-19 Ausbreitung zu ergreifen?

cc) Ortsbegehungen im Rahmen der Due Diligence k�nnen schwieri-

ger bis unm�glich werden.

dd) Pr�fung der Bewertung und Maßnahmen zur �berbr�ckung von

unterschiedlichen Kaufpreiserwartungen (z.B. „earn-out“, Kaufpreis-

stundung, Verk�uferdarlehen, Reinvestment bzw. roll-over).

ee) �nderungen in der �blichen Allokation von Risiken in Transakti-

onsvertr�gen (z.B. „material adverse change/MAC“-Klauseln, „mate-

rial adverse event/MAE“-Klauseln, l�ngere sog. „long-stop dates“, spe-

zielle Garantien und Gew�hrleistungen im Hinblick auf COVID-19).

ff) Vermeidung von Unsicherheiten in Finanzierungsvertr�gen, insbe-

sondere im Hinblick auf sog. „business“ und „market“ MAC-Klauseln.

gg) Zeitpl�ne und sog. „long stop dates“ m�ssen bedachter festgesetzt

werden, damit Verhandlungen nicht durch einen zu engen zeitlichen

Rahmen m�glicherweise vorzeitig scheitern.

hh) Vorsicht ist ebenfalls bei �bergangsregelungen (Interim Coven-

ants, Transitional Service Agreements) geboten, die f�r den Verk�ufer

ggf. ein h�heres Risiko darstellen. Hier empfiehlt sich aus Verk�ufer-

sicht eine ge�nderte Risikoallokation.

ii) F�r laufende Verhandlungen: Pr�fung vonK�ndigungsrechtenwegen

eines „material adverse change“/MAC, Ber�cksichtigung von zeitlichen

Verz�gerungen bei der (ggf. erneuten) Kaufpreisverhandlung sowie ins-

besondere auch f�r Vollzugsbedingungen („Closing Conditions“) wie

z.B. beh�rdliche Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter.

jj) Identifizierung und Bewertung neuer Gesch�ftschancen und Inves-

titionsm�glichkeiten, die sich aus der Krise ergeben.

b) Coronavirus/COVID-19 – Allgemeines
Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht

aa) Pr�fung der Notwendigkeit einer Verschiebung oder alternativer

Vorkehrungen f�r Gesch�ftsleitungs-/Vorstandssitzungen, Aktion�rs-/
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Gesellschafterversammlungen und Betriebsratssitzungen (z.B. virtuel-

le Versammlungen soweit rechtlich zul�ssig).

bb) Pr�fung der Notwendigkeit einer Verschiebung von Kapitalmaß-

nahmen �ber den Kapitalmarkt, bis die Volatilit�t nachl�sst, und Er-

schließung alternativer Finanzierungsquellen (einschließlich Stabili-

sierungsmaßnahmen unter dem neuen WStFG).

cc) Beurteilung der Auswirkungen niedrigerer oder volatiler Markt-

preise auf Transaktionen, einschließlich der Bewertung von Aktien

bzw. Gesellschaftsanteilen, die als Gegenleistung erbracht werden,

Optionen und gesetzlichen Mindestpreisregelungen (z.B. bei �ffentli-

chen �bernahmeverfahren nach dem Wertpapier�bernahmegesetz,

Wp�G).

dd) Identifizierung von market-to-market Verpflichtungen, „margin

calls“, etc. in Bezug auf Finanzinstrumente und Maßnahmen f�r de-

ren Erf�llung.

ee) �berpr�fung von Auswirkungen auf laufende Prospektgenehmi-

gungsverfahren zusammen mit Aufsichtsbeh�rden und Pr�fung der

Notwendigkeit von Korrekturen oder Erg�nzungen von Risikofakto-

ren in den Wertpapierprospekten.

ff) Pr�fung, ob europ�ische Emittenten aufgrund der Auswirkungen

von COVID-19 zur Ver�ffentlichung von Ad-hoc-Mitteilungen ge-

m�ß Art. 17 Abs. 1 der Europ�ischen Marktmissbrauchsverordnung

verpflichtet sein k�nnen. Die US-B�rsenaufsichtsbeh�rde (Securities

Exchange Commission, SEC) hat Unternehmen, die Reportingpflich-

ten nach US-Recht unterliegen, empfohlen, den Anlegern Informa-

tionen �ber ihre Bewertung und Pl�ne zur Bew�ltigung der wesent-

lichen Risiken, die sich aus COVID-19 f�r ihre Gesch�fte und Ope-

rationen ergeben, zur Verf�gung zu stellen. �hnliche Verpflichtungen

k�nnen auch aufgrund der Wertpapiergesetze anderer L�nder be-

stehen. Beispielsweise k�nnen eine wesentliche unternehmerische T�-

tigkeit in Risikogebieten und die Unterbrechung der Produktion

oder der Lieferkette aufgrund des COVID-19-Ausbruchs die Emit-

tenten verpflichten, die �ffentlichkeit durch Ad-hoc-Mitteilungen zu

informieren.

gg) B�rsennotierte Unternehmen ver�ffentlichen regelm�ßig in dieser

Jahreszeit ihre Gesch�ftsberichte (wenn Kalenderjahr und Wirt-

schaftsjahr identisch sind). Die Berichte m�ssen sorgf�ltig formuliert

werden, damit Emittenten sich keinen Haftungsrisiken aussetzen.

Dasselbe gilt f�r Quartals- und Halbjahresfinanzberichte.

7. Finanzierung
a) Sicherstellung von Liquidit�t zur Abfederung der Krise (Einf�h-

rung proaktiver Maßnahmen des Cash-Managements, Nutzung ver-

f�gbarer Kreditlinien, fortlaufende Anpassung der Liquidit�tspla-

nung).

b) Pr�fung, ob in Zusammenarbeit mit den Kreditgebern eine Erwei-

terung der Kreditlinien m�glich ist (einschließlich durch staatliche Li-

quidit�tshilfeprogramme).

c) Aktives Liquidit�ts- und Working Capital Management.

d) Regelm�ßige Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf Cash-

flow und EBITDA (sog. „financial stress testing“).

e) Erstellung einer kurz- (13 Wochen) und mittelfristigen Liquidit�ts-

planung (unter Ber�cksichtigung verschiedener Szenarien). Darle-

gung, dass dieser Liquidit�tsbedarf durch die COVID-19-Krise ent-

standen ist.

f) Pr�fung der Aktualisierung von Businesspl�nen und Budgets we-

gen wesentlicher �nderungen im Betrieb, R�ckg�ngen in Auftragsb�-

chern, Schwierigkeiten in der Lieferkette und m�glichen Auswirkun-

gen beh�rdlicher Maßnahmen.

g) Regelm�ßige Pr�fung und �berwachung von Verpflichtungen aus

bestehenden Finanzierungsvertr�gen, insbesondere:

aa) Beachtung von Ad-hoc-Mitteilungspflichten gegen�ber Darle-

hensgebern betreffend wesentliche Ver�nderungen der Finanz- und

Ertragslage.

bb) Pr�fung der Einhaltung von bestehenden Verpflichtungen, Ga-

rantien und Gew�hrleistungen.

cc) Pr�fung der Einhaltung der vereinbarten sog. „covenants (financi-

al, maintenance, springing)“ (insbesondere zu den n�chsten Pr�fter-

minen) und Bewertung (falls erforderlich) der Verf�gbarkeit zus�tzli-

cher Mittel von Gesellschaftern, um m�gliche Verst�ße gegen financi-

al covenants fr�hzeitig zu erkennen, zu vermeiden und/oder zu hei-

len.

dd) Verhandlungen mit Kreditgebern �ber eine sog. „holiday-period“

in der die „ covenants“ weiter gefasst oder sogar vollst�ndig ausgesetzt

werden k�nnen.

ee) Bei sog. „multi-layer“ Finanzierungen, Pr�fung von sog. „cross-

default“-Klauseln.

ff) Ermittlung der zust�ndigen Ansprechpartner bei Hausbank(en)

und den Austausch mit Kreditgebern und anderen Investoren su-

chen, um ggf. proaktiv �ber die Einhaltung von Fristen, einen

(vor�bergehenden) Verzicht („waiver“) auf Rechte des Kreditge-

bers infolge von Kreditereignissen (einschließlich sog. „cross-de-

fault“) und/oder deren Aussetzung sowie andere anwendbare re-

striktive Bestimmungen und/oder staatliche Liquidit�tshilfen zu

sprechen.

h) In neuen Finanzierungen, die sich in der sog. „Commitment“-

Phase befinden, sog. „market-flex“-Bestimmungen pr�fen.

i) Pr�fung, ob die Voraussetzungen f�r die Gew�hrung von Stabilisie-

rungsmaßnahmen, Liquidit�tshilfeprogrammen oder B�rgschaftspro-

grammen gegeben sind, wie z.B.:

aa) Garantierahmen und/oder Rekapitalisierungen durch den Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds (WSF, auf Grundlage Wirtschaftsstabilisie-

rungsfondsgesetz – WStFG).

bb) KfW Sonderprogramm 2020 (Schutzschild f�r Besch�ftigung und

Unternehmen).

cc) Bestehende F�rderprogramme der KfW, die im Rahmen des

Schutzschilds f�r Besch�ftigung und Unternehmen erheblich erwei-

tert wurden (z.B. Unternehmerkredit, Wachstumskredit, ERP-Gr�n-

derkredit).

dd) Großb�rgschaftsprogramm des Bundes (parallele Bund-L�nder-

B�rgschaften).

ee) F�rder- und Liquidit�tsprogramme in den Bundesl�ndern (z.B.

Rettungsfonds Bayern, Liquidit�tshilfen und Risikoentlastungen

durch die LfA F�rderbank Bayern), Kredit- und B�rgschaftspro-

gramme der einzelnen Landesf�rderbanken.

ff) Steuerliche Liquidit�tshilfen (Stundungen, Senkungen der Voraus-

zahlung sowie Aussetzung der Vollstreckung).

gg) Bei der Inanspruchnahme von staatlichen Hilfsprogrammen da-

rauf achten, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen und bestehen-

den Finanzierungsvertr�ge beachtet werden.

j) Pr�fung der Zusammensetzung der bestehenden Fremdkapitalgeber

und Finanzierungspartner, um etwaig unterschiedliche Interessenlage

fr�hzeitig zu identifizieren und in der Kommunikation zu ber�ck-

sichtigen.
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k) Regelm�ßige Pr�fung und Analyse der allgemeinen Finanzierungs-

bedingungen.

8. Restrukturierung
a) �berwachung von Insolvenzantragspflichten im Bereich der Insol-

venz und Vermeidung von Haftung aufgrund von (drohender) Zah-

lungsunf�higkeit oder �berschuldung unter Ber�cksichtigung der

�nderungen in der Insolvenzordnung durch das GAFCoV, insbeson-

dere Aussetzung der Insolvenzantragspflichten bis zum 30.9.2020 un-

ter bestimmten Voraussetzungen (Bitte beachten im Hinblick auf die

�berschuldung: Die �berschuldung kann im Falle einer negativen

Fortf�hrungsprognose f�r das laufende und das n�chste Gesch�ftsjahr

deutlich fr�her eintreten als die Zahlungsunf�higkeit!)

b) Pr�fung eines (potentiellen) Restrukturierungsbedarfs und Erw�-

gung vorinsolvenzlicher Sanierungsm�glichkeiten

c) Pr�fung des (potentiellen) externen Finanzierungsbedarfs, der ver-

f�gbaren (Re-)Finanzierungsquellen (z.B. vorhandene Kreditgeber,

alternative Kreditgeber, Factoring, Sale-and-Lease-Back) und Ein-

sch�tzung ihrer voraussichtlichen Anforderungen (z.B. Sanierungs-

gutachten f�r bestehende Kreditgeber).

d) Pr�fung konzerninterner Finanzierungen und der damit verbun-

denen rechtlichen Risiken f�r Konzernunternehmen, da die Manager

von Cashflow-positiven Tochtergesellschaften es m�glicherweise un-

terlassen m�ssen, in einen Cash-Pool auf ungesicherter Basis einzu-

zahlen.

e) Halten Sie die Kreditversicherer fr�hzeitig �ber die Entwicklungen

auf Ihrem Gebiet auf dem Laufenden, um zu verhindern, dass sie ihre

finanzielle Unterst�tzung einstellen.

f) Nehmen Sie Kontakt zu den staatlichen Stellen auf, um zu gegebe-

ner Zeit m�gliche Notfall-Unterst�tzung (d.h. Insolvenzgeld, Kurzar-

beitergeld, F�rdermittel, Steuerstundungen, B�rgschaften) zu bean-

tragen/zu erhalten.

g) Bereiten Sie sich auf eine l�ngere Zeit der Ungewissheit vor, da das

Risiko einer globalen Rezession zunimmt.

9. Immobilien
a) Pr�fung Mietvertr�ge bzgl. F�lligkeit Mietzinszahlungen, ggf. Stun-

dungsvereinbarungen, K�ndigungsrechte (einschließlich wegen „force

majeure“) auch unter Ber�cksichtigung der ge�nderten Rechtslage

durch das GAFCoV.

b) Vereinbarung von Mietstundungen.

c) Pr�fung Bau- und Projektvertr�ge bzgl. Verzugsregelungen, Abnah-

merisiko, K�ndigungsrechte (einschließlich wegen „force majeure“).

d) Pr�fung der Materialbeschaffungspflicht (grunds�tzlich Verant-

wortungsbereich Auftragnehmer).

e) Pr�fung Verl�ngerung Ausf�hrungsfristen infolge h�herer Gewalt.

f) Pr�fung der M�glichkeit einer Losl�sung von Bauvertr�gen (z.B.

außerordentliche K�ndigung, R�cktritt).

10. Versicherung
a) Pr�fung, ob abgeschlossene Versicherungen, Sch�den infolge der

COVID-19-Pandemie (z.B. infolge infektionsschutzrechtlicher An-

ordnungen) decken.

b) Stellen Sie sicher, dass die Mitteilungen an Versicherer nach Maß-

gabe der bestehenden Vertr�ge erfolgen.

c) �berpr�fen und kl�ren Sie den Bedarf an zus�tzlichem Versiche-

rungsschutz, w�hrend sich die Situation weiterentwickelt.

11. IT
a) Pr�fung, ob alle Vorkehrungen f�r Heimarbeit getroffen sind

(Ausstattung von Mitarbeitern mit Notebooks, VPN, VoIP, Cloud-

Dienste, private Internetzug�nge) und ausreichend Kapazit�ten be-

reitstehen.

b) Pr�fung, ob ausreichend Lizenzen f�r Remote-Zugangsl�sungen

(VPN, Remote Desktop) vorhanden sind. Gegebenenfalls Erh�hung

der Kapazit�ten, um vertraglich vereinbarte Service Levels zu halten.

c) �berpr�fung, ob Softwarelizenzvertr�ge (insbesondere bei Bran-

chensoftware) eine Nutzung außerhalb der Gesch�ftsr�ume zulassen.

d) Stresstests f�r die Zuverl�ssigkeit von IT-Systemen und Cybersi-

cherheitskontrollen im Hinblick darauf, dass Mitarbeiter von zu

Hause aus arbeiten d�rfen/sollen.

e) Pr�fung und Managemment von Schwierigkeiten in der Lieferkette

in Bezug auf Nachfrage und Angebot von Hardware (insbesondere

Notebooks und Mobilger�te).

12. Datenschutz
a) Identifizierung potenzieller Risiken von Datenschutzverst�ßen und

Datenverlust aufgrund des Ausfalls gesch�ftskritischer Funktionen.

b) Aktualisierung der technischen und organisatorischen Vorkeh-

rungen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten im Zu-

sammenhang mit Meldepflichten (insbesondere Gesundheitsdaten

von Mitarbeitern oder Kunden) ebenfalls erfasst und gesch�tzt

werden.

c) Sensibilisierung von Mitarbeitern im Hinblick darauf, dass auch zu

Hause der Datenschutz einzuhalten ist und datenschutzrechtlich rele-

vante Dokumente nicht in der Altpapiertonne entsorgt werden d�r-

fen.

d) Sammeln Sie nicht mehr Daten als n�tig. Kl�ren Sie, inwiefern die

Speicherung privater Kontaktdaten der Mitarbeiter zul�ssig und er-

forderlich ist, denn f�r die kurzfristige Kontaktaufnahme in betrieb-

lichen Notf�llen kann sich dies f�r Sie sowie die Mitarbeiter als n�tz-

lich erweisen.

e) Bewerten Sie die Nutzung, �bertragung und Speicherung neuer

Daten, die von einzelnen Personen (z.B. Kunden, Lieferanten und

Mitarbeitern) erhoben wurden, im Hinblick auf erh�hte Risiken, ein-

schließlich Tagebuchverwaltung/Reisepl�ne, Notfallkontakte und Ge-

sundheitsdaten.

f) Beurteilen Sie, ob Datenschutzbeh�rden hinzugezogen werden sol-

len.

g) Beachten Sie die Stellungnahmen der Datenschutzbeauftragten der

L�nder und des Bundes sowie des Europ�ischen Datenschutzaus-

schusses zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammen-

hang mit COVID-19.

13. Sektorspezifische Erw�gungen
a) Healthcare (Arztpraxen, Krankenh�user,

Pflegeeinrichtungen und -dienste)
aa) Anpassung der Richtlinien f�r Besch�ftigte an die besonderen

Empfehlungen und Anordnungen des Robert-Koch-Instituts sowie

nationaler und lokaler Beh�rden (zu einem sp�teren Zeitpunkt soll-

ten die internen Richtlinien im Hinblick auf k�nftige Pandemien

grundlegend �berarbeitet werden).

bb) Verhaltensanweisungen gegen�ber Patienten, Besuchern und

sonstigen Dritten unter Ber�cksichtigung insbesondere der (regional)

geltenden beh�rdlichen Anordnungen, u.a. in Hinblick auf etwaige
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Besuchsverbote (Pr�fung, ob Ausnahmen im Einzelfall vorzusehen

sind und wie diese erteilt werden k�nnen)

cc) Aktualisierung der bestehenden oder Aufstellung einer eigenst�n-

digen Notfall- und Katastrophenplanung u.a. bei (1) Personalmangel,

(2) fehlenden Bettkapazit�ten oder (3) Schließung von Praxen oder

Abteilungen.

dd) Bewertung und etwaige Anpassung von Liefervertr�gen sowie

Neuorganisation und Verwaltung der zur Versorgung von Patienten

und Bewohnern notwendigen Sachmittel (Medizinprodukte und per-

s�nliche Schutzausr�stung, u.a. Desinfektionsmittel, Schutzmasken

und Handschuhe).

b) Life Sciences (Pharma- und
Medizinprodukteunternehmen)

aa) Pr�fung der Auswirkungen von COVID-19 auf bevorstehende

und laufende klinische Studien, �berarbeitung bestehender Studien-

konzepte und, soweit erforderlich, rechtzeitige Kontaktaufnahme mit

den zust�ndigen Arzneimittelzulassungsbeh�rden, um etwaige �nde-

rungsanzeigen einzureichen oder Unsicherheiten zu kl�ren.

bb) �berpr�fung der relevanten Produktionsnetzwerke und Liefer-

ketten; bei Lieferengp�ssen Pr�fung der Rechte nach den jeweiligen

Liefervertr�gen, um nachteilige kommerzielle Auswirkungen zu ver-

hindern oder zumindest zu begrenzen.

cc) F�r pharmazeutische Unternehmen, die potentiell �ber einen

Wirkstoff gegen COVID-19 verf�gen: unverz�gliche Kontaktaufnah-

me mit der zust�ndigen Arzneimittelzulassungsbeh�rde, um das Ver-

fahren bis zum Markteintritt des Wirkstoffs so weit wie m�glich zu

beschleunigen; unabh�ngig davon Pr�fung, ob der Wirkstoff auch au-

ßerhalb klinischer Studien, etwa in H�rtefallprogrammen, eingesetzt

werden kann.

dd) F�r Unternehmen, die pers�nliche Schutzausr�stung oder beson-

ders nachgefragte Medizinprodukte herstellen: Pr�fung und Abstim-

mung mit den zust�ndigen Aufsichtsbeh�rden und benannten Stellen,

ob Marktzugangserleichterungen in Betracht kommen.

Dr. Tobias Koppmann ist Partner bei McDermott Will &
Emery in M�nchen. Er ber�t im Bereich Corporate/M&A/Pri-
vate Equity b�rsennotierte Unternehmen, Familienunterneh-
men und Private Equity Funds bei Unternehmenstransaktio-
nen sowie Um- und Restrukturierungen in verschiedenen
Industriesektoren.
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